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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Mit der Teilrevision des Aktienrechtes soll unter anderem die Position des
Aktienbesitzers gestärkt werden. Als Gegenstück zu ihren verbesserten
Finanzierungsmöglichkeiten sollen die Gesellschaften die Pflicht zu einer offeneren
Informationspolitik gegenüber ihren Aktionären und der Öffentlichkeit übernehmen.
Das im Berichtsjahr abgeschlossene Vernehmlassungsverfahren zeigte aber, dass
gerade der Forderung nach vermehrter Transparenz der heftigste Widerstand erwuchs:
Sowohl der Vorort und die Bankiervereinigung als auch die FDP befürchten von der in
Aussicht gestellten Vorschrift über die Offenlegung der «Stillen Reserven» eine
Beeinträchtigung der Finanzautonomie der Aktiengesellschaften, daneben aber auch
die Gefahr neuer steuerlicher Forderungen von seiten des Staates. Abgesehen von der
Klärung der Stellung des Aktionärs wird die Teilrevision des Aktienrechtes ebenfalls für
die effektivere Bekämpfung von Wirtschaftsverbrechen von Bedeutung sein; diese sind
gerade in der gegenwärtigen Rezessionszeit in einem erschreckenden Ausmass publik
geworden. 1

BERICHT
DATUM: 08.06.1976
HANS HIRTER

Die zum Teil vor den Gerichten ausgetragenen Auseinandersetzungen im
Zusammenhang mit diversen Versuchen von sogenannten «unfreundlichen»
Übernahmen von Aktiengesellschaften verliehen der Revision des Aktienrechts
zusätzliche Aktualität. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Vorschriften über
vinkulierte Namenaktien, deren Eintrag ins Aktienregister und damit auch deren
Stimmrecht an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden ist. Mit der Verweigerung
des Eintrags konnten sich bisher Firmen gegen unerwünschte Einflussnahme wehren.
Entsprechend der vom Nationalrat 1985 beschlossenen Fassung soll an dieser
Aktienform festgehalten werden. Während die Genehmigung bisher gemäss
Bundesgerichtspraxis nur für das Stimmrecht massgebend war, soll sie neuerdings auch
auf den Eigentumsanspruch ausgedehnt werden. Immerhin müssten in Zukunft die
Gründe für die Verweigerung genannt werden. Dabei wären allerdings die Wahrung des
schweizerischen Charakters oder die Abwehr gegen Konkurrenten auch dann gültige
Gründe, wenn sie nicht explizit in den Statuten der Gesellschaft erwähnt sind. Der
Vorort als Vertreter der Industrie stellte sich hinter diese Beschränkung der
Übertragungsrechte von Besitztiteln. Die Banken hingegen verlangten im Sinne einer
besseren Handelbarkeit dieser Titel, dass nur die Stimm- nicht aber die
Vermögensrechte von der Genehmigung durch die Gesellschaft abhängig gemacht
werden. Die vorberatende Kommission des Ständerates konnte im Herbst die erste
Lesung der Aktienrechtsrevision abschliessen. Mit dem Problem der vinkulierten
Namenaktien will sie sich in einer zweiten Lesung im Laufe des Jahrs 1988 eingehend
befassen. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1987
HANS HIRTER

Die Ständekammer befasste sich als Zweitrat mit der Revision des Aktienrechtes. Nach
den dreitägigen Verhandlungen ergaben sich einige gewichtige Differenzen zu den
Beschlüssen des Nationalrats. So wandte sich der Rat gegen die präzise Formel, welche
die Volkskammer für die Bekanntgabe der Auflösung von Stillen Reserven geschaffen
hatte. Die Öffentlichkeit soll nur dann informiert werden müssen, wenn dank der
Auflösung das erwirtschaftete Ergebnis wesentlich günstiger dargestellt wird. Bei der
Frage der Depotstimmrechte entschied sich der Rat in Übereinstimmung mit dem
Bundesrat für eine aktionärsfreundlichere Regelung. Die Depotvertreter – in der Regel
Banken – müssen gemäss seinem Beschluss nicht nur bei wichtigen, sondern bei allen
Geschäften die Weisungen der Aktionäre einholen. Wie bereits der Nationalrat lehnte
auch der Ständerat sozialdemokratische Anträge für verbesserte Einsichtsrechte der
Arbeitnehmer und ihrer Vertreter in die Rechnung der Aktiengesellschaften ab.

Das Problem der vinkulierten Namenaktien, deren Eintrag ins Aktienregister und damit
auch deren Stimmrecht an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden sind, war 1985
anlässlich der Beratungen im Nationalrat noch nicht aktuell gewesen. Die mit der
Häufung von sogenannt unfreundlichen Übernahmen durch den Aufkauf von
Aktienpaketen entstandenen Auseinandersetzungen über die Eintragungen ins

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.1988
HANS HIRTER

01.01.65 - 01.01.21 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Aktienregister veranlassten den Ständerat, sich eingehender mit der Materie zu
befassen. Die vorberatende Kommission präsentierte einen Kompromissvorschlag, der
ihrer Meinung nach einen gangbaren Weg zwischen dem Schutzbedürfnis der
Unternehmen gegen unerwünschte Einflussnahmen einerseits und einem möglichst
liberalen Börsenhandel andererseits darstellt. Am Prinzip der vinkulierten Namenaktie
soll demnach festgehalten werden. Das Konzept macht jedoch eine Unterscheidung
zwischen nicht börsengängigen Titeln und solchen, die an der Börse gehandelt werden.
Während bei ersteren keine Einschränkungen der Verweigerungsgründe für die
Anerkennung vorgesehen sind, sollen bei den letzteren nur die Abwehr von
ausländischen Aktionären und eine Höchstanteilsquote am Aktienkapital als zulässige
Ablehnungsgründe gelten. Die Abwehr gegen den Aufkauf durch schweizerische
Konkurrenz soll demgegenüber nicht mehr erlaubt sein. Vor Beginn der
Ratsverhandlungen hatte der Vorort in einem persönlichen Brief an die Ständeräte das
Konzept der Kommission kritisiert und sich dafür eingesetzt, dass im neuen Gesetz auf
eine Festlegung der zulässigen Verweigerungsgründe verzichtet werde. Seiner Meinung
nach soll im Gesetz lediglich festgehalten werden, dass die Verweigerungsgründe in den
Gesellschaftsstatuten erwähnt sein müssen. Der Rat lehnte jedoch einen
entsprechenden Antrag Küchler (cvp, OW) mit 16:13 Stimmen ab und verabschiedete
den Kommissionsvorschlag. Der Vorort gab allerdings seine Opposition nicht auf und
brachte das Argument ins Spiel, dass es im Hinblick auf die EG-Politik nicht opportun
sei, eine Gesetzesbestimmung zu formulieren, welche explizit die Ausländer
diskriminiere. Ein im Verlauf der Verhandlungen vom Freisinnigen Villiger (LU)
eingebrachter Antrag, der forderte, dass bei öffentlichen Übernahmeangeboten die
Identität der Anbieter und ihrer allfälligen Auftraggeber bekannt gegeben werden
müsse, stiess im Rat auf Sympathie, wurde jedoch abgelehnt, da ihn die Kommission
nicht hatte vorberaten können. 3

Kurz vor Ende des Berichtsjahres unterbreitete der Bundesrat dem Parlament seine
Vorschläge für eine Teilrevision der Vorschriften im Obligationenrecht über die
Rechnungslegung in Unternehmen. Es geht dabei zur Hauptsache um die
Aktiengesellschaften, aber auch GmbH, Genossenschaften und andere
Unternehmensformen sind von einzelnen Bestimmungen betroffen. Mit der Schaffung
von grösserer Transparenz im Bereich der Rechnungslegung sollen insbesondere die
Rechte der Aktionäre verbessert werden. So hätten sich die Mitglieder des
Verwaltungsrats jährlich einer Wiederwahl zu stellen. Die Rechte der Aktionäre sollen
zudem im Bereich der Festsetzung der Entlohnung der Unternehmensführung
ausgebaut werden und auch für nicht börsenkotierte Gesellschaften gelten. So würde
die Generalversammlung einer Aktiengesellschaft die Berechtigung erhalten,
Bestimmungen über die Entschädigung und Entlohnung der Mitglieder des
Verwaltungsrats und des hohen Managements zu erlassen. Das Depotstimmrecht, das
bisher den Banken die Möglichkeit gab, die Stimmrechte derjenigen Kunden auszuüben,
die ihre Aktien bei der Bank deponiert haben, soll abgeschafft werden. Möglich wäre
nach dem Vorschlag des Bundesrates nur noch eine echte Stellvertretung durch eine
beauftragte unabhängige Person. Weitere Neuerungen betreffen den Verzicht auf einen
vorgeschriebenen minimalen Nennwert einer Aktie. Der Bundesrat hielt im Weiteren an
der von der Wirtschaft in der Vernehmlassung kritisierten Abschaffung der
stimmrechtlosen Inhaberaktie fest. In ersten Reaktionen begrüsste der
Gewerkschaftsbund die Vorschläge, während Economiesuisse die Vorschrift der
jährlichen Wahl des Verwaltungsrats ablehnte. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.12.2007
HANS HIRTER

Das Berichtsjahr wurde stark durch die Debatte um die Managergehälter geprägt. Dies
lag nicht zuletzt im Umstand begründet, dass in diesem Bereich gleich zwei
Volksabstimmungen abgehalten wurden. Am 3. März gelangte die Abzocker-Initiative
zur Abstimmung. Das bereits im Jahre 2008 von einer Gruppe um den Schaffhauser
Unternehmer und späteren Ständerat Thomas Minder eingereichte Begehren enthielt
24 Forderungen, die im Wesentlichen auf eine Stärkung der Aktionärsrechte abzielten.
Im Vorjahr hatte sich das Parlament nach langem Feilschen auf einen indirekten
Gegenvorschlag geeinigt, der auf Gesetzesstufe der Volksinitiative weit entgegen kam
und im Falle eines Neins in Kraft getreten wäre. Unterstützt wurde das Volksbegehren
von der SP, den Grünen, der EVP und der CSP sowie einem Teil der Gewerkschaften
(Unia, Syna, SEV und Bankpersonalverband). Während sich der Schweizerische
Gewerkschaftsbund zu keiner Stimmempfehlung durchringen konnte, gaben Travail
Suisse, KV Schweiz und die Schweizerische Kaderorganisation (SKO) Nein-Parolen
heraus. Die Wirtschaftsverbände (Economiesuisse, Gewerbeverband und

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 03.03.2013
LAURENT BERNHARD
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Arbeitgeberverband) sowie die bürgerlichen Parteien (SVP, FDP, CVP, GLP und BDP)
sprachen sich ebenfalls gegen die Volksinitiative aus. Bei letzteren stiess die Vorlage an
der Basis allerdings auf grosse Sympathien. Vor allem in der SVP und bei den
Grünliberalen wichen zahlreiche Kantonalsektionen von der nationalen Parteilinie ab.
Das Initiativkomitee verfügte über keinerlei Kampagnenerfahrung und über wenig
finanzielle Ressourcen. Diese Makel kompensierte die befürwortende Seite mit viel
Engagement. So wurde der partizipative Einbezug der Bevölkerung grossgeschrieben.
Noch nie wurde im Rahmen einer eidgenössischen Abstimmungskampagne so
konsequent auf die neuen sozialen Medien gesetzt. Zudem profitierte das Anliegen von
einem ausgeprägten Empörungspotenzial, und der Initiant Thomas Minder genoss als
Unternehmer hohe Glaubwürdigkeit. Die Federführung des gegnerischen Lagers
übernahm Economiesuisse. Die üppig ausgestattete Contra-Kampagne stand jedoch
unter keinem guten Stern. In die negativen Schlagzeilen geriet der
Wirtschaftsdachverband zum Jahresbeginn, als bekannt wurde, dass eine im Dienste
von Economiesuisse stehende PR-Agentur Studierende engagiert hatte, um unter
falschen Identitäten zu bloggen oder im Internet Leserkommentare gegen die
Volksinitiative zu schreiben. Für einigen Wirbel sorgte im Februar ein dreiminütiger
Film namens “Grounding 2026“, den der Schweizer Regisseur Michael Steiner im
Auftrag von Economiesuisse erstellte hatte, um die Schlusskampagne des Nein-Lagers
zu befeuern. Aufgrund der dramatischen Szenen beschloss der Verband schliesslich,
das Video nicht auszustrahlen. Darüber hinaus wurde am 15. Februar publik, dass Daniel
Vasella, der abtretende Verwaltungsratspräsident des Pharma-Konzerns Novartis, eine
Abgangsentschädigung von 72 Millionen Franken erhalten sollte. Obwohl dieser nach
wenigen Tagen auf diesen Betrag verzichtete, spielte die öffentliche Empörung dem
Pro-Lager in die Hände. Wie aufgrund der Umfrageresultate erwartet werden konnte,
wurde die Abzocker-Initiative nach einem äusserst engagierten Abstimmungskampf
deutlich angenommen. Sämtliche Stände sowie 67.9% der Partizipierenden stimmten
der Vorlage zu. Die Stimmbeteiligung betrug überdurchschnittliche 46%. Die höchsten
Ja-Anteile wurden im Kanton Jura (77%) und in Schaffhausen (76%), dem Heimatkanton
des Initianten, registriert. Die tiefste Zustimmung verzeichneten die Tiefsteuer-
Kantone Obwalden (56%), Nidwalden und Zug (jeweils 58%).

Die VOX-Analyse kam zum Schluss, dass sowohl die Sympathisanten der SP (86%) als
auch jene der SVP (72%) der Initiative deutlich zustimmten. Während die Basis der CVP
unentschlossen war (Ja-Anteil von 53%), lehnten die der FDP nahestehenden Kreise die
Vorlage in ihrer Mehrheit ab (Nein-Anteil von 61%). Die Stimmbeteiligung der SP- und
der SVP-Wählerschaft übertraf jene der beiden bürgerlichen Mitteparteien deutlich.
Somit konnte von einer Demobilisierung der CVP- und FDP-Sympathisanten die Rede
sein. Das primäre Motiv der Ja-Stimmenden betraf gemäss der VOX-Analyse das
Unverständnis über die Höhe der Managerlöhne. Unter den Initiativgegnern herrschte
die Meinung vor, dass der indirekte Gegenvorschlag zu bevorzugen war und dass die
Missstände weder mit der Initiative noch mit dem Gegenvorschlag aus der Welt
geschafft werden konnten. Der neue Verfassungsartikel musste durch eine
Ausführungsgesetzgebung konkretisiert werden. Der Initiativtext sah jedoch vor, dass
der Bundesrat innerhalb eines Jahres die 24 Forderungen auf Verordnungsstufe
umsetzen musste. Bereits im November setzte die Landesregierung die Verordnung
gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Gesellschaften per 1. Januar 2014
in Kraft. Das Initiativkomitee kritisierte die milde Umsetzung der Strafbestimmungen
und den Umstand, dass Verwaltungsräte und Mitglieder der Geschäftsleitung weiterhin
in den Genuss von Antrittsprämien und Beratungsmandaten kommen konnten.

Abstimmung vom 3. März 2013

Beteiligung: 46,0%
Ja: 1 615 720 (67,9%) / 20 6/2 Stände
Nein: 762 273 (32,1%) / 0 Stände

Parolen: 
– Ja:, SPS, GPS, EVP, CSP.
– Nein: SVP (11)*, FDP(1)*, CVP(1)*, GLP(5)*, BDP, eco, SAV, sgv, TravS.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 5
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Le Conseil des États a décidé de renvoyer en commission le projet de révision du droit
de la société anonyme. Dans un premier temps, Ruedi Noser (plr, ZH) a estimé que
l’objectif initial de modernisation du droit de la société anonyme n’était plus respecté
par le projet soumis à la chambre. Il a notamment souligné le scepticisme des groupes
d’intérêts des milieux économiques comme EconomieSuisse, Swissmem, Swissholdings
ou encore Sciencesindustries. Sa proposition de non-entrée en matière a été adoptée
par 23 voix contre 20. Puis, dans un deuxième temps, la chambre des cantons a validé la
proposition d’Andrea Caroni (plr, AR) de renvoyer le projet à la commission des affaires
juridiques du Conseil des États (CAJ-CE). Le sénateur Caroni souhaite qu'une révision
par la commission permette d’alléger le fardeau administratif initialement prévu par le
projet, et prenne en compte l’ordonnance sur les rémunérations abusives (ORAb) sans
obliger les sociétés à modifier leurs statuts. L’objet retourne donc à la CAJ-CE par 29
voix contre 15. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.2018
GUILLAUME ZUMOFEN
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